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VERSTEIGERUNGS-BEDINGUNGEN
 1. Die Versteigerung erfolgt im Namen der J. A. Stargardt GmbH & Co. KG (im Folgenden „Versteigerer“ genannt) auf 

Kommissionsbasis für fremde Rechnung.
 2. Die Versteigerung erfolgt in Euro (€). Die Ware kann ausnahmslos erst nach vollständiger Bezahlung abgeholt werden. 

Ein Versand durch das Auktionshaus erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Die Steigerungsraten werden vom Ver-
steigerer festgesetzt; gesteigert wird in der Regel um etwa 5 bis 10 %.

 3. Der Ausruf erfolgt nach Maßgabe der vorliegenden Limite und mindestens bei drei Vierteln der Schätzpreise. Der Ver-
steigerer behält sich das Recht vor, Nummern zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihenfolge zu versteigern oder, 
wenn ein besonderer Grund vorliegt, zurückzuziehen.

 4. Das höchste Gebot erhält den Zuschlag; es verpflichtet zur Abnahme. Der Käufer hat auf den Zuschlags¬preis ein Aufgeld 
von 28 % zu entrichten, in dem die Umsatzsteuer enthalten ist; sie wird nicht separat ausgewiesen (Differenzbesteuerung). 
Für Katalogpositionen, die mit einem * gekennzeichnet sind, ist auf den Zuschlagspreis ein Aufgeld von 20 %, auf den 
Rechnungsendbetrag die Mehrwertsteuer von 19% zu entrichten (Regelbesteuerung). Für deutsche Unternehmen, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind, kann die Rechnung auf Wunsch nach der Regelbesteuerung ausgestellt werden. Von der 
Mehrwertsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in Drittländer (d. h. außerhalb des EU-Raumes) und an Unternehmen 
aus EU-Mitgliedstaaten, vorausgesetzt, sie kaufen für den gewerblichen Gebrauch ein und teilen uns vor der Auktion 
schriftlich ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit. Alle anderen Käufe aus Ländern der EU unterliegen der deut-
schen Mehrwertsteuer. Käufern aus Drittländern wird die Mehrwertsteuer erstattet, wenn binnen vier Wochen nach der 
Auktion der deutsche zollamtliche Ausfuhrnachweis erbracht wird. Erfolgt der Versand der Ware durch uns, gilt der 
Ausfuhrnachweis als gegeben.

 5. Das Eigentum an den ersteigerten Sachen geht erst mit der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises an den Käufer über, 
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung bereits mit dem Zuschlag. Bei Meinungsver-
schiedenheiten über den Zuschlag wird die Nummer nochmals versteigert. 

 6. Soweit erforderlich, kann der Versteigerer für den Käufer eine Ausfuhrgenehmigung einholen. Der Käufer trägt hierfür 
die Kosten und das Risiko der Nichterteilung. Der Versteigerer stellt pro Genehmigung 40 € sowie eventuelle behördliche 
Gebühren in Rechnung.

 7. Die geschuldeten Beträge sind mit dem Zuschlag fällig. Drei Wochen nach der Versteigerung gerät der Käufer in Zahlungs-
verzug. Bei Verzögerungen der Zahlung haftet der Käufer für alle entstehenden Schäden. Der Versteigerer kann in diesem 
Falle wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Er kann den Käufer 
seiner Rechte aus dem Zuschlag für verlustig erklären und den Kaufgegenstand auf Kosten des Käufers nochmals zur 
Versteigerung bringen. In diesem Falle haftet der Käufer für den Ausfall, dagegen hat er auf einen Mehrerlös keinen 
Anspruch.

 8. Die versteigerten Sachen können vor der Versteigerung besichtigt werden. Sie sind gebraucht und werden unter Ausschluss 
jeglicher Gewährleistung verkauft. Katalogangaben werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, stellen jedoch keine 
Garantie des Versteigerers oder Vereinbarung über die vertragliche Beschaffenheit dar. Der Verkauf erfolgt ohne Haftung 
des Versteigerers gleich aus welchem Rechtsgrund. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Versteigerers oder einer vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Versteigerers 
beruhen und ebenso nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Versteigerers oder 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Versteigerers beruhen.

 9. Abweichend von Ziffer 8 garantiert der Versteigerer die Echtheit der Autographen. Die Garantie bezieht sich auf den 
derzeitigen Forschungsstand. Reklamationen wegen mangelnder Echtheit sind nur bis zur Höhe des jeweiligen Rechnungs-
betrages möglich und verjähren fünf Jahre nach dem Auktionsdatum. Gegenstände, bei denen sich wesentliche Mängel 
oder Abweichungen gegenüber den Katalogangaben zeigen, werden zum Rechnungsbetrag zurückgenommen. Solche 
Mängelrügen verjähren ein Jahr nach der Auktion.

10. Unbekannte Auftraggeber werden um Sicherheiten oder Referenzen gebeten. Die in Kaufaufträgen festgelegten Höchst-
gebote verstehen sich ohne Aufgeld und Steuer. Bei gleich hohen schriftlichen Geboten erhält das früher Eingegangene 
den Zuschlag. Wenn der Auftrag einen Widerspruch zwischen Nummer und Stichwort enthält, wird die angegebene 
Nummer als maßgeblich betrachtet. Bei Aufträgen, die später als zwei Tage vor der Auktion beim Versteigerer eingehen, 
ist eine ordnungsgemäße Bearbeitung nicht gewährleistet.

11. Der Versteigerer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn sich im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Geld-
wäscheprüfung ein möglicher Geldwäscheverdacht ergibt.

12. Diese Versteigerungs-Bedingungen gelten sinngemäß auch für Nachverkäufe.
13. Bei schriftlichen Geboten, telefonischen Geboten, Geboten via Internet und bei Nachverkäufen finden die Bestimmungen 

über Fernabsatzverträge gemäß §§ 312 b)– d) BGB keine Anwendung. Für das Zustandekommen oder die Aufrechterhal-
tung des Übertragungsweges übernimmt der Versteigerer keine Verantwortung.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand im kaufmännischen Verkehr ist Berlin. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. Die verstärkten Gewährleistungsrechte des Verbrauchsgüterkaufs gelten nicht, da es sich um eine öffent-
lich zu gängliche Versteigerung handelt (§ 474 Absatz 2 BGB).

15. Durch Abgabe eines Gebotes oder Erteilung eines Gebotsauftrages erkennt der Käufer diese Versteigerungsbedingungen 
an.

J. A. Stargardt GmbH & Co. KG, Berlin
Wolfgang Mecklenburg, öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer

93

CONDITIONS OF SALE

  1.  Auctioning shall be in auctioneer’s name (J.A.Stargardt GmbH & Co. KG) for the account of a third party.
  2.  Auctioning shall be in Euros and against cash payment. Delivery or dispatch of the items shall be effected only after total 

payment has been obtained by auctioneer. Bidding rates are set by auctioneer. Offer prices shall be raised as a rule by about 5 
to 10%.

  3.  The initial price asked shall be within the applicable limits and shall amount to at least three quarters of the estimated price. 
Auctioneer reserves the right to merge or split auction items, to auction them out of order and, if there is a special reason, to 
withdraw them.

  4.  Acceptance of the bid is to the highest bidder, committing him/her to accept the item. In case of written bids with equal 
amounts acceptance shall be to the earliest received bid. The buyer shall pay a 24% surcharge on the hammer price which 
includes VAT (value added tax). VAT shall not be displayed separately (differential taxation). For catalogue items identifi ed 
with a * a 16% surcharge has to be paid to the hammer price as well as the reduced VAT of 7% on the fi nal invoice amount 
(mandatory tax). By request, German clients authorised to tax on input deduction may obtain invoices issued according to 
mandatory taxation. No VAT shall be charged for export deliveries to third countries (i.e. countries outside of the European 
Union) and to companies of EU member countries provided purchase of the items is for commercial use only, and turnover tax 
identifi cation number has been submitted to us in writing before the auction. All other purchases from EU countries are sub-
ject to German VAT. VAT shall be reimbursed to buyers from third countries provided German customs exportation certifi cate 
has been submitted to us within four weeks after auction. Auctioned items delivered by us to countries outside the EU shall be 
tax-free.

  5.  Ownership or title of possession shall not pass to the buyer until the purchase price is paid in full, with the risk in respect of 
any kind of damage passing to him on acceptance. In case of dispute over an acceptance the item concerned shall be auctioned 
again. Commission agents shall be liable for their clients.

  6.  A 2% surchage shall be levied on any amount not received within three weeks of an auction, without prejudice to the applicable 
penal interest of 1% per month. In case of delay in payment the auction buyer shall be liable for any damage incurred. In that 
event auctioneer shall be free to either claim performance of the purchase contract or damages for non-performance. He may 
deprive the buyer of his rights under the acceptance and offer the item concerned once again for auction at this own expense. 
In that case the buyer shall be liable for defi ciencies, but shall have no claim to any additional proceeds received.

  7.  The authenticity of the autographs on offer shall be guaranteed. Such guaranty shall relate to the latest developments in re-
search. Claims for refunds may be entertained only up to the applicable invoice amount and must be asserted within fi ve years 
of the auction date. Items having material defects or which are deviating from the catalogue data will be taken back against 
return of their invoice amount. Complaints of this nature must be lodged within three days of receipt of the item, however, not 
later than three weeks after the auction.

  8.  Unknown clients will be asked to provide security or furnish references. The highest bids set in orders for public auction are 
exclusive of surcharge and VAT. If in an item number and headword do not match, the number listed shall prevail. Proper 
handling is not guaranteed when orders reach auctioneer less than 2 days before an auction.

  9.  These conditions of sale shall also be applied to post-auction sales from this catalogue.
10.  In the case of bids submitted in writing, on the telephone, as well as in the case of post-auction sales, the provisions on 

distance-selling agreements as per Sections 312 b) – d) BGB (German Civil Code) shall not apply.
11.  Place of performance and venue for both parties shall be Berlin. German law shall apply. The United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not be applied.
12.  Should one of the foregoing provisions be wholly or partly invalid, this shall not affect the validity of the remaining provisions.
13.  A buyer making a bid or placing an order shall be deemed to thereby accept the above terms.
14.  In case of controversy over the interpretation of the above provisions the German version shall prevail.

J.A.Stargardt GmbH & Co. KG
Klaus and Wolfgang Mecklenburg, auctioneers
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